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Einleitung

A. Ausgangspunkt der Untersuchung

Die aktuelle Diskussion über die Ausgestaltung des Urheberrechts ist geprägt 
durch zwei Entwicklungen: Digitalisierung und Harmonisierung.1 Die zuneh-
menden Möglichkeiten der digitalen Technologie haben zur Folge, dass fortlau-
fend neue Produkte und Nutzungsarten entstehen, die in das bestehende Gefüge 
des Urheberrechts eingeordnet werden müssen.2 Diese Aufgabe wird sowohl 
von der Legislative als auch von der Judikative wahrgenommen. So hat etwa der 
Schutz von Datenbanken vor allem deswegen eine Regelung durch den Unions-
gesetzgeber in der Datenbank-Richtlinie 96/9/EG3 erfahren, weil die Herstel-
lung moderner elektronischer Datenspeicher- und Datenverarbeitungs-Systeme 
erhebliche Investitionen erfordert (vgl. Erwägungsgründe 12 und 13 RL  96/9/
EG).4 Die Möglichkeit, digitale Güter im Internet der Allgemeinheit zur Ver-
fügung zu stellen, hat ihren Niederschlag in der Einführung eines gesonderten 
Verwertungsrechts der öffentlichen Zugänglichmachung gefunden (Art.  3 Abs.  1 
und 2 Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Ur-
heberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft5). 
Diese beiden Beispiele stehen zugleich auch exemplarisch für die zunehmende 
Harmonisierung des Urheberrechts und verdeutlichen somit, dass diese beiden 
Entwicklungen miteinander verbunden sind. Durch die Harmonisierung des Ur-
heberrechts sollen Rechtsunterschiede zwischen den nationalen Rechtsordnun-
gen beseitigt, Rechtssicherheit für Rechteinhaber und Nutzer geschaffen und 
das Funktionie ren des Binnenmarktes gewährleistet werden (vgl. Erwägungs-

1 Vgl. Leistner, S.  1.
2 Vgl. Ohly, DJT-Gutachten, F 9 f.; Stalder, S.  92 ff., 105, 107 f.
3 Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 1996 über 

den rechtlichen Schutz von Datenbanken.
4 Die Richtlinie 96/9/EG zielt daher, wie auch aus ihrem Erwägungsgrund 14 hervorgeht, 

primär auf den Schutz elektronischer, nicht auf den Schutz nicht-elektronischer Datenbanken 
ab.

5 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 
zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrech-
te in der Informationsgesellschaft.
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gründe 1, 6 und 7 RL  2001/29/EG).6 Sie gewinnt daher im Zusammenhang mit 
der Nutzung digitaler Güter eine besondere Bedeutung, weil digitale Güter we-
sentlich einfacher grenzüberschreitend gehandelt und genutzt werden können 
als analoge Güter.7

Den Gerichten obliegt die Aufgabe, auf der Grundlage der bestehenden Rege-
lungen über die urheberrechtliche Beurteilung der verschiedenen Sachverhalte, 
die sich aus den Möglichkeiten der digitalen Technologie ergeben, zu entschei-
den. Hierfür müssen sie sich zunächst mit der Frage befassen, anhand welcher 
Rechtsordnung diese Beurteilung zu erfolgen hat, d.h. ob sie für die Lösung ei-
nes Rechtsproblems nunmehr aufgrund des Eintritts der harmonisierenden Wir-
kung sekundärrechtlicher Regelungen unionsrechtliche Maßstäbe heranziehen 
müssen bzw. inwieweit sie weiterhin auf mitgliedstaatliche Regelungen zurück-
greifen können. Dies richtet sich nach der Reichweite und dem Grad der Har-
monisierung durch die wachsende Anzahl der das Urheberrecht betreffenden 
Richtlinien.8 Bei der Reichweite der Harmonisierung geht es um die Frage, auf 
welche Aspekte bzw. Sachverhalte sich die Harmonisierung erstreckt.9 Dagegen 
handelt es sich bei der Frage nach dem Grad der Harmonisierung um die Frage, 
ob eine Mindest- oder eine Vollharmonisierung bezweckt ist.10 Während die 
Mitgliedstaaten im Falle einer Vollharmonisierung bei der Umsetzung einer 
Richtlinie vollständig an die unionsrechtlichen Vorgaben gebunden sind,11 steht 
es ihnen bei einer bloßen Mindestharmonisierung frei, über den unionsrechtlich 
vorgegebenen Schutzstandard hinauszugehen.12 Wie stark das Urheberrecht in-
zwischen bereits durch das Unionsrecht durchdrungen ist, zeigt dabei die wach-
sende Anzahl von Vorabentscheidungen, in denen sich der EuGH – zum Teil auf 
der Grundlage nur punktueller sekundärrechtlicher Regelungen – sowohl mit 

6 Vgl. EuGH, Rs. C-466/12, ECLI:EU:C:2014:76 = GRUR 2014, 360, Rn.  34 ff. – Svensson/ 
Retriever; BGH GRUR 2009, 840, Rn.  19 – Le-Corbusier-Möbel II; ZUM-RD 2009, 531, 
Rn.  14 – Le Corbusier; O. Fischer, S.  184 ff., 322.

7 Vgl. die Begründung zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwand-
ten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft vom 10.12.1997, COM(97) 628 final, S.  19.

8 Zuletzt: Richtlinie 2014/26/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 
Februar 2014 über die kollektive Wahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten 
und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für Rechte an Musikwerken für die Online-Nut-
zung im Binnenmarkt.

9 Vgl. Leistner, GRUR 2014, 1145, 1146.
10 Lippstreu, S.  38 ff. Teilweise wird auch von „Harmonisierungsintensität“ gesprochen, 

Streinz, in: Everling/Roth, S.  9, 18; Jäger, S.  30 f., 34 ff., 74; Wagner, S.  45.
11 Riehm, in: Gsell/Herresthal, S.  83, 84; Streinz, in: Everling/Roth, S.  9, 18; Lippstreu, 

S.  42; Wagner, S.  45; Conrad, S.  79.
12 Streinz, in: Everling/Roth, S.  9, 19; Behrens, in: Everling/Roth, S.  33; Jäger, S.  37 ff.; 

Lippstreu, S.  39 ff.; Wagner, S.  53 f.; Conrad, S.  81 f.
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grundlegenden Fragen als auch mit Detailfragen des Urheberrechts befasst 
hat.13

B. Gegenstand der Untersuchung und Begriffserläuterungen

Besonders deutlich zeigen sich die beiden geschilderten Entwicklungen – Digi-
talisierung und Harmonisierung – in der Diskussion der Frage des Teileschut-
zes, die den Gegenstand der vorliegenden Untersuchung bildet. Hierbei handelt 
es sich um die Frage, ob sich der Schutz eines Schutzrechts nur auf die Übernah-
me des Schutzgegenstands in seiner Gesamtheit erstreckt oder ob grundsätzlich 
auch Teile des Schutzgegenstands geschützt sein können. Als Schutzgegenstand 
wird dabei in der vorliegenden Arbeit der immaterielle Gegenstand bezeich-
net,14 auf den die Verwertungsrechte des jeweiligen Schutzberechtigten bezogen 
sind (vgl. Art.  3 Abs.  2, 5 Abs.  5 RL  2001/29/EG). Bejaht man die grundsätzli-
che Schutzfähigkeit von Teilen des Schutzgegenstands, stellt sich zwangsläufig 
die Anschlussfrage, ob dies für alle Teile eines Schutzgegenstands gleicher-
maßen gilt oder ob der Teileschutz anhand bestimmter Kriterien zu beschrän-
ken ist. In der vorliegenden Arbeit sollen diese Fragen sowohl für das Urheber-
recht im engeren Sinne, das auf den Schutz von Werken i.S.v. schöpferischen 
Leistungen gerichtet ist,15 als auch für die verwandten Schutzrechte beantwortet 
werden, die dem Schutz verschiedener sonstiger Leistungen dienen.16

Die Problematik des Teileschutzes ist durch die fortschreitende Entwicklung 
der digitalen Technologie besonders akut geworden, weil diese die Entnahme 
und Weiterverwendung von Teilen der Schutzgegenstände um ein Vielfaches 
erleichtert hat. Beispielsweise können Ausschnitte mit erheblich geringerem 
Aufwand aus einer digitalen Fotografie, einer digitalen Tonaufnahme oder ei-
nem digitalisierten Text entnommen und in ein neues Produkt eingebaut werden 
als bei Fotografien, Tonaufnahmen und Texten, die nur in analoger Form vorlie-
gen. „Copy and Paste“ ist hierfür zu einem stehenden Ausdruck geworden. Zu-
gleich steht die Diskussion des Teileschutzes auch exemplarisch für die zuneh-
mende Harmonisierung des Urheberrechts. So hat der Unionsgesetzgeber in den 

13 Vgl. Roder, S.  1; siehe hierzu nur die Darstellungen einzelner Urteile des EuGH in der 
vorliegenden Arbeit, unten Teil 1 Kapitel 1 A, Teil 1 Kapitel 1 B. I. 1 und Teil 1 Kapitel 1 B. 
II. 1.

14 Vgl. v. Ungern-Sternberg, in: Schricker/Loewenheim, 5.  Aufl. 2017, §  87 Rn.  63; Oeb-
becke, S.  55 ff., 74; v. Münchhausen, S.  134 f.

15 Siehe hierzu unten Teil 1 Kapitel 1 A und Teil 1 Kapitel 1 B. I sowie Ohly, DJT-Gutach-
ten, F 26 ff.

16 Vgl. Ohly, DJT-Gutachten, F 32.
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Regelungen des sui-generis-Schutzes für Datenbanken explizit eine Untergren-
ze für den Teileschutz festgelegt und den Schutz grundsätzlich auf in qualitati-
ver oder quantitativer Hinsicht wesentliche Teile von Datenbanken beschränkt 
(Art.  7 Abs.  1 RL  96/9/EG).17 Der EuGH hat sich in seinem Urteil in der Rechts-
sache Infopaq/DDF auf der Grundlage der Regelung des Vervielfältigungs-
rechts des Urhebers (Art.  2 lit.  a RL  2001/29/EG) mit dem Schutz von Werktei-
len auseinandergesetzt.18 Und auch das Bundesverfassungsgericht diskutiert in 
seiner Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde im Metall auf Metall-Ver-
fahren19 die Harmonisierung des Schutzes von Teilen eines Tonträgers durch die 
Regelungen der Richtlinie 2001/29/EG, allerdings ohne sich diesbezüglich ein-
deutig festzulegen.20 In der Folge hat der BGH diese Frage nunmehr dem EuGH 
zur Vorabentscheidung vorgelegt.21

Der Maßstab für die Schutzfähigkeit von Teilen des Schutzgegenstands bildet 
einen Aspekt des Schutzumfangs des jeweiligen Schutzrechts. Der Begriff des 
Schutzumfangs wird in der Literatur nicht völlig einheitlich verwendet.22 So 
werden etwa vereinzelt auch die Schrankenregelungen des Urheberrechts in die 
Bestimmung des Schutzumfangs des Urheberrechts miteinbezogen.23 In der 
vorliegenden Untersuchung wird der Begriff des Schutzumfangs dagegen enger 
verstanden. Nach dem hier zugrunde gelegten Verständnis wird durch den 
Schutzumfang eines Schutzrechts festgelegt, ob bzw. inwieweit der Schutzbe-
rechtigte gegen die Übernahme des Schutzgegenstands oder von Teilen hiervon 
in ein neues Produkt geschützt ist – und zwar unabhängig von der Schutzdauer, 
vom konkret betroffenen Verwertungsrecht und von etwaig einschlägigen 
Schrankenregelungen.24

Folgt man diesem Verständnis des Begriffs des Schutzumfangs, so wird die-
ser jedenfalls nach der überwiegenden Meinung nicht nur durch den Maßstab 
für den Teileschutz festgelegt, sondern auch durch die Regelung der freien Be-
nutzung im deutschen Urheberrecht (§  24 UrhG).25 Auf der Grundlage dieser 

17 Siehe hierzu unten Teil 2 Kapitel 6.
18 EuGH, Rs. C-5/08, Slg. 2009, I-6624 = GRUR 2009, 1041, Rn.  38 – Infopaq/DDF; siehe 

hierzu unten Teil 1 Kapitel 1 A.
19 Siehe hierzu unten Teil 2 Kapitel 7 B. II.
20 BVerfG GRUR 2016, 690, Rn.  112 ff. – Metall auf Metall.
21 BGH GRUR 2017, 895, Rn. 12 ff., 42 ff. – Metall auf Metall III; siehe hierzu unten Teil 2 

Kapitel 10 A. I. 1. b) bb).
22 Vgl. die Diskussion bei Geiger, GRUR Int 2008, 459, 461; Oebbecke, S.  61 ff.; Peukert, 

Gemeinfreiheit, S.  89; vgl. auch zum englischen Begriff „scope“ Lemley/McKenna, I.A.
23 Geiger, GRUR Int 2008, 459, 461; Stieper, S.  5; vgl. auch zum englischen Begriff 

 „scope“ Lemley/McKenna, I.A.
24 Vgl. Oebbecke, S.  53 f., 61 ff.
25 Vgl. v. Gamm, §  24 Rn.  3 f.; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, 4.  Aufl. 2014, §  24 Rn.  1; 
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Vorschrift kann auch bei einer Übernahme eines grundsätzlich schutzfähigen 
Teils ein Eingriff in den Schutzumfang unter bestimmten Voraussetzungen zu 
verneinen sein, wenn der Teil entsprechend verändert und/oder in einen neuen 
Kontext eingebettet wurde. Schutzrechtsübergreifend haben sich mit dem Insti-
tut der freien Benutzung in jüngerer Zeit insbesondere Wegmann26 und Wehler27 
befasst. Die vorliegende Arbeit ist jedoch auf die schutzrechtsübergreifende Un-
tersuchung des Maßstabs für die Schutzfähigkeit von Teilen beschränkt. Auf die 
Erwägungen von Wegmann und Wehler wird daher hier nur insoweit eingegan-
gen werden, als sie für die Problematik des Teileschutzes relevant werden,28 im 
Übrigen wird auf ihre Ausführungen verwiesen.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ein grundlegendes und einheitliches Kon-
zept für den Teileschutz zu entwickeln, das eine rechtssichere Beurteilung der 
Schutzfähigkeit von Teilen beim Urheberrecht wie bei allen verwandten Schutz-
rechten gleichermaßen ermöglicht. Dadurch soll zum einen eine möglichst weit-
gehende Gleichbehandlung der Schutzberechtigten gewährleistet werden, was 
insbesondere beim Zusammentreffen mehrerer Schutzrechte relevant wird. 
Denkbar sind hier z.B. Fälle der Entnahme eines Ausschnitts aus einer Tonauf-
nahme einer Darbietung eines musikalischen Werks oder aus einer Filmaufnah-
me einer Darbietung eines literarischen Werks. Zum anderen soll auf diese Wei-
se eine Grundlage für zukünftige Rechtsentwicklungen geschaffen werden. Die 
Entwicklung des Katalogs der verwandten Schutzrechte ist nämlich nicht abge-
schlossen (vgl. Erwägungsgrund 19 RL  2006/116/EG29). So wurde mit Gesetz 
vom 7. Mai 201330 ein neues Leistungsschutzrecht für Presseverleger in das 
deutsche Urheberrechtsgesetz aufgenommen und ist die Schaffung eines ver-
wandten Schutzrechts für Presseveröffentlichungen auf der Ebene des Unions-
rechts schon konkret in Planung, wie aus einem Vorschlag der Europäischen 
Kommission für eine Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnen-

Würtenberger/Loschelder, GRUR 2015, 861, 863; Schricker, JZ 2004, 311, 312; Lindhorst, 
GRUR 2009, 406, 407; Chakraborty, S.  25 f.; Wegmann, S.  154 ff., 168; Wehler, S.  22 ff.; 
 Oebbecke, S.  141 f.; Oldekop, S.  249. Nach der Ansicht des BGH GRUR 2009, 403, Rn.  21 – 
Metall auf Metall, handelt es sich dagegen bei der Vorschrift des §  24 UrhG „der Sache nach“ 
um eine Schranke des Urheberrechts; insoweit zustimmend Schulze, in: Dreier/Schulze, 
5.  Aufl. 2015, §  24 Rn.  1, 10; Schack, JZ 2009, 475, 476; Stieper, S.  7; ders., ZUM 2009, 223, 
224. Die systematische Einordnung des Instituts der freien Benutzung wird in dieser Arbeit 
noch gesondert erörtert werden, siehe unten Teil 2 Kapitel 10 A. I. 2. d) ee).

26 Wegmann, S.  36 ff., 81 ff.
27 Wehler, S.  15 ff.
28 Siehe unten Teil 2 Kapitel 10 A. I. 2. d) ee) und Teil 2 Kapitel 10 A. I. 2. e) aa) (2).
29 Richtlinie 2006/116/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 

2006 über die Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte.
30 BGBl. 2013 I 1161.
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markt hervorgeht.31 Die Frage des Teileschutzes wird sich zwangsläufig auch bei 
der Einführung neuer verwandter Schutzrechte stellen. Die Möglichkeit des 
Rückgriffs auf ein für alle Schutzrechte einheitliches Konzept gewährleistet da-
bei eine einfache und rechtssichere Lösung.

C. Stand der Forschung

Zur Frage des Teileschutzes existiert bereits eine Fülle von Rechtsprechung und 
Literatur. In Bezug auf das Urheberrecht im engeren Sinne waren auf der Ebene 
des nationalen Rechts bereits unterschiedliche Lösungsansätze für die Beurtei-
lung der Schutzfähigkeit von Werkteilen entwickelt worden,32 bevor sich der 
EuGH in seiner Rechtsprechung mit dieser Frage befasst hat.33 Deutlich unüber-
sichtlicher stellt sich demgegenüber die Diskussion des Teileschutzes im Rah-
men der verwandten Schutzrechte dar.34 Insoweit wird die Schutzfähigkeit von 
Teilen meist nur bezüglich eines bestimmten Schutzrechts erörtert und zur Be-
gründung des jeweils angewandten Maßstabs wahlweise auf den Schutzzweck, 
die Entstehungsvoraussetzungen oder den Schutzgegenstand des Schutzrechts 
zurückgegriffen. Dementsprechend weisen die Maßstäbe für den Teileschutz 
bei den einzelnen Schutzrechten teilweise ganz erhebliche Unterschiede zuei-
nander auf. Nur vereinzelt wird vorgeschlagen, gewisse Kriterien zur Beurtei-
lung der Schutzfähigkeit von Teilen schutzrechtsübergreifend für eine bestimm-
te Gruppe verwandter Schutzrechte anzuwenden.35 Eine Erörterung, ob dem 
jeweils angewandten Maßstab ein verallgemeinerungsfähiger Grundsatz zu-
grunde liegt, wie dieser Grundsatz lautet und in welchem Verhältnis er zum 
Maßstab für den Schutz von Teilen urheberrechtlich geschützter Werke steht, 
findet aber auch insoweit überwiegend nicht statt.

In dieser Hinsicht nimmt die Monografie von Oebbecke eine Sonderstellung 
ein, weil dieser – soweit ersichtlich bisher als einziger Autor – für das deutsche 
Urheberrecht den Versuch unternommen hat, einen für alle verwandten Schutz-
rechte einheitlichen Lösungsansatz für den Teileschutz zu entwickeln,36 der auf 
einer Entwicklung allgemeiner immaterialgüterrechtlicher Grundsätze basiert,37 

31 Art.  11 des Vorschlags für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt, COM(2016) 593 final.

32 Siehe hierzu unten Teil 1 Kapitel 2 B, Teil 1 Kapitel 3 B und Teil 1 Kapitel 4 B.
33 Siehe hierzu unten Teil 1 Kapitel 1 A und Teil 1 Kapitel 1 B. II. 1.
34 Siehe hierzu unten Teil 2 Kapitel 6 bis Teil 2 Kapitel 9.
35 Siehe hierzu unten Teil 2 Kapitel 10 A. I. 2. d).
36 Oebbecke, S.  163 ff.
37 Oebbecke, S.  45 ff.
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die insbesondere auch für das Urheberrecht gelten sollen.38 Eine inhaltliche Aus-
einandersetzung mit dem von Oebbecke vorgeschlagenen Lösungsansatz wird 
in der vorliegenden Arbeit in einem gesonderten Abschnitt erfolgen.39 Bereits  
an dieser Stelle ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die Untersuchung von 
 Oebbecke auf die verwandten Schutzrechte im deutschen Urheberrecht be-
schränkt ist und der Aspekt der Harmonisierung des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte – außer hinsichtlich des Datenbankherstellerrechts40 – 
von ihm noch nicht berücksichtigt wird.

D. Gang der Untersuchung und Methodik

Die vorliegende Untersuchung weist zum einen insofern über die Arbeit von 
Oebbecke hinaus, als auch das französische und das britische Urheberrecht in 
die Betrachtung miteinbezogen werden. Im Rahmen dieses rechtsvergleichen-
den Ansatzes soll ermittelt werden, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
hinsichtlich der Beurteilung der Schutzfähigkeit von Teilen von Werken und 
sonstigen Schutzgegenständen in den nationalen Rechtsordnungen bestehen 
und auf welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Ausgestaltung des 
Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte insgesamt jene zurückgeführt 
werden können. Auf diese Weise soll herausgearbeitet werden, welche allgemei-
nen Lösungsansätze für den Teileschutz schutzrechtsübergreifend vertreten 
werden und auf welche Prinzipien sich diese Ansätze zurückführen lassen, um 
dann auf der Grundlage dieser Analyse des aktuellen Meinungsstands ein eige-
nes einheitliches Konzept zu entwickeln.

Zum anderen liegt der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit auf der Untersu-
chung der Reichweite und des Grads der Harmonisierung des Teileschutzes 
beim Urheberrecht und bei den verwandten Schutzrechten sowie der inhaltli-
chen Vorgaben des Unionsrechts für die Schutzfähigkeit von Teilen im harmo-
nisierten Bereich. Für das Urheberrecht im engeren Sinne kann hierfür auf eine 
verhältnismäßig umfangreiche Rechtsprechung des EuGH zurückgegriffen 
werden. Im Rahmen der verwandten Schutzrechte können den sekundärrechtli-
chen Regelungen und der Rechtsprechung des EuGH dagegen nur Vorgaben für 
den Schutz von Teilen einer Datenbank gemäß Art.  7 Abs.  1 und 5 RL  96/9/EG 
entnommen werden.41 Insoweit gewinnt die rechtsvergleichende Analyse der 
mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen an Bedeutung, weil die dadurch gewonne-

38 Oebbecke, S.  95 ff.
39 Siehe unten Teil 2 Kapitel 10 A. I. 2. d) aa).
40 Oebbecke, S.  175 ff.
41 Siehe hierzu unten Teil 2 Kapitel  6.


